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Vertraulichkeitserklärung Datenschutz 

 
Alle im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Nagra gewonnenen Kenntnisse und Ergebnisse sind 
grundsätzlich als vertraulich zu behandeln.  
 
Der/die Unterzeichnende verpflichtet sich insbesondere, alle Vertragsinhalte sowie alle durch die Zu-
sammenarbeit in schriftlicher oder elektronischer Form zugänglichen Informationen und Daten, Pflich-
tenhefte, Rohdaten, Entwürfe, Zeichnungen, IT-Daten und alle weiteren technischen oder geologi-
schen Daten nicht für fremde Zwecke zu verwenden oder Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, 
von der Nagra liege eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe oder zur Veröffentlichung vor.  
 
Dritten dürfen keine gezielten, auswertbaren Auskünfte über den Stand der Arbeiten und über vorlie-
gende oder vermutete Resultate gemacht werden. Es sind geeignete Massnahmen dahingehend zu 
treffen, dass Angestellten, Unterauftragnehmern und deren Vertretern die Verpflichtung zum Daten-
schutz überbunden wird. 
 
Die Geheimhaltungsverpflichtung und der Datenschutz gelten in dem Umfang als aufgehoben, als die 
Nagra die Ergebnisse in allgemein zugänglichen Berichten veröffentlicht hat und/oder der/die Unter-
zeichnende aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen des anwendbaren Rechts zur Auskunftsertei-
lung verpflichtet ist. 
 
       
 
Der/die Unterzeichnende erklärt sich mit Datum und rechtsgültiger Unterschrift mit vorstehender un-
befristeter Verpflichtung zum Datenschutz einverstanden. 
 
 Firmenname / Stempel: 

            

 ....................................................................................... 
 
Ort und Datum: Name, Funktion, rechtsgültige Unterschrift: 

      
 

      

.......................................................... ....................................................................................... 
 
 Name, Funktion, rechtsgültige Unterschrift: 

      
 

      

.......................................................... ....................................................................................... 
 


